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Sehr geehrte Frau Präsident, 

 

in Beantwortung der schriftlichen Anfrage des Bundesrates Nr. 3045/J-BR/2014, die die 

BundesrätInnen Marco Schreuder, Freundinnen und Freunde betreffend Softwarenutzung im 

Vollzugsbereich der Bundesministerin für Familie und Jugend an mich richteten, stelle ich als 

Bundesministerin für Familien und Jugend fest:  

 

Da erst mit Inkrafttreten des Bundesministeriengesetzes 2014, am 1. März 2014 das 

Bundesministerium für Familien und Jugend verankert worden ist, beziehen sich alle Angaben auf 

den Zeitraum beginnend mit 1. März 2014 bis zum jeweiligen Stichtag. 

 

Antwort zu Frage 1)  

Im BMFJ sind 121 EDV-Arbeitsplätze inkl. Schulungsarbeitsplätze und Zweitausstattung 

angesiedelt. 

 

Antwort zu Frage 2) 

Bei den eingesetzten Betriebssystemen handelt es sich um „Windows“ und „Linux“. 

 

Antwort zu Frage 3) und 4) 

Aufgrund der verschiedenen Arten, Nutzungsrechte an Software zu erwerben (Kauf, Miete, etc.), 

der unterschiedlichsten Softwarepakete die in meinem Vollzugsbereich erworben werden, könnte 

die Frage nur mit unzumutbar hohem Verwaltungsaufwand beantwortet werden. 

Ich weise auch darauf hin, dass manche Lizenzen Teil eines Gesamtpaketes (etwa der Hardware) 

sind und daher die Kosten für solche Lizenzen nicht gesondert angegeben werden können. 
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Schließlich sind Kosten von Softwarelizenzen auch Gegenstand der Vertragsgestaltung mit dem 

überlassenden Unternehmen und können daher nicht preisgegeben werden. 

 

Antwort zu Frage 5) und 6) 

Da mit der Nutzung bzw. dem Kauf von Softwarelizenzen Beschaffungsvorgänge und damit eine 

Budgetwirkung verbunden ist, sind in den Ressorts Prüf- und Genehmigungsprozesse für 

Software-Anforderungen bzw. den Software-Einsatz vorgesehen. In unterschiedlichen zeitlichen 

Abständen werden auch Revisionen der eingesetzten Software vorgenommen. 

Das Lizenzmanagement ist Teil der zuvor genannten Anforderungs- und Beschaffungsvorgänge 

und nicht gesondert darstellbar. 

 

Antwort zu Frage 7) 

Es werden alle technisch und organisatorisch möglichen Maßnahmen getroffen, um zu verhindern, 

dass Daten im Sinne der Frage in den Besitz unbefugter Personen gelangen. 

 

Antwort zu Frage 8) und 13) 

Das Bundeskanzleramt beteiligt sich aktiv an den Arbeiten auf EU-Ebene zum Thema 

Interoperabilität. Ausgehend von den Interoperabilitätsgrundsatzdokumenten der EU (Europäische 

Interoperabilitätsstrategie, Europäischer Interoperabilitätsrahmen) wurden und werden laufend 

gemeinsam in den Arbeitsgruppen der Bund/Länder/Städte/Gemeinden Kooperation (BLSG) die 

nationale Interoperabilitätsstrategie und der nationale Interoperabilitätsrahmen erarbeitet und 

weiterentwickelt. Die daraus resultierende Definition und Umsetzung von Architekturgrundsätzen 

in Übereinstimmung mit den Europäischen Interoperabilitätsrichtlinien ebenso wie die breite 

Verwendung von granularen, offenen Services (MOA-ID/SS/SP, etc.) werden laufend verfolgt. 

Derzeit werden noch keine der Funktionen aktiv genutzt. 

 

Antwort zu Frage 9) und 10) 

Im Einsatz mit Open-Source befinden sich derzeit Datenbank-, LDAP-, Portalverbund- sowie 

Nameservices und Managementsysteme. In der Zentralstelle sind diverse Softwareprodukte mit 

Open-Source (Browser, Grafik usw.) im Einsatz.  

Serverbereich derzeit ca.: 10% Open Source 

Clientbereich derzeit ca.: 5% Open Source 

 

Antwort zu Frage 11) 

Jedenfalls genutzt werden: SAML, ODT, PDF, XML. 
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Antwort zu Frage 12) 

Auf IKT-Koordinationsebene gibt es im Rahmen der Bundesclient-Arbeitsgruppe Bemühungen 

eine Client-Konfiguration zu gestalten, die auf Open Source basiert. Innerhalb des Ressorts 

BKA gibt es Bemühungen im Back-Office-Bereich verstärkt Open Source Produkte 

einzusetzen. 

 

 

Mit besten Grüßen, 

 

 

 

Dr. KARMASIN 
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